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aufgrund der neuen Rechtsprechung des BFH, wonach das besondere Kirchgeld nur dann der Verfassung gemäß ist, wenn der kirchenangehörige Ehegatten wegen fehlenden oder zu geringen Einkommens ansonsten „kirchensteuerfrei“ bliebe. 

Stichworte: 

Hiermit erhebe ich Einspruch gegen die Festsetzung eines besonderen Kirchgeldes im Bescheid vom tt.mm.jjjj, Steuernummer  xxxxx.xxxxx.

Nach neuer Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH  I B 27/18) ist das gegen mich festgesetzte besondere Kirchgeld verfassungsrechtlich nicht zulässig, wie bisher auch schon nach der bereits bestehenden Rechtsprechung von Bundesverfassungsgericht (BVerfG, 1 BvR 606/60) und Bundesverwaltungsgericht (BVerwG, VII C 48.73).

Der BFH hat nämlich in seinem Beschluss I B 27/18 aufgrund des Obiter dictums des BVerfG in 1 BvR 606/60, Ziff. C II 2, festgelegt, dass das besondere Kirchgeld nur dann der Verfassung gemäß ist, wenn der kirchenangehörige Ehegatte einer glaubensverschiedenen Ehe „kirchensteuerfrei“ ist, weil sein eigenes Einkommen fehlt oder so gering ist, dass darauf keine Einkommensteuer und somit keine Kircheneinkommensteuer zu erheben ist. 

Danach ist lt. BFH die bisherige Rechtsprechung des BFH zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst in I R 44/05 ff. entgegen der Verfassungslage begründet und somit rechtswidrig. Das Gleiche gilt für die erstinstanzliche Rechtsprechung, die auf dieser alten Rechtsprechung des BFH beruht. 

Damit sind sich die drei Bundesgerichte BVerfG, BFH und BVerwG zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst einig, was Finanzbeamte zu beachten haben. 

Gegen mich wurde aber lt. Bescheid vom tt.mm.jjjj Kircheneinkommensteuer in Höhe von xxx € ermittelt, so dass das gegen mich festgesetzte besondere Kirchgeld nach Auffassung aller drei Bundesgerichte nicht der Verfassung gemäß ist. Anderslautende landesrechtliche Bestimmungen sind dem nachgeordnet – Bundesrecht jeder Rangordnung bricht Landesrecht. Insbesondere ist die ohnehin verfassungswidrige Vergleichsberechnung nunmehr gegenstandslos und ihre Anwendung willkürlich.

Alternativ, falls der Steuerbescheid die KiESt nicht anführt:
Aufgrund meiner Einkünfte i.H.v.  xx.xxx € liegt mein Anteil an der gemeinsamen Einkommenssteuer bei etwa xx% bzw. x.xxx €. Daraus errechnet sich eine KiESt von etwa  xxxx €. (Die Einzelheiten stehen im KiStG des jeweiligen Bundeslandes in dem Paragraphen zur kirchlichen Besteuerung bei glaubensverschiedener Ehe.)

Wem das zu kompliziert ist, kann auch Folgendes schreiben:
Meine Einkünfte i.H.v. xx.xxx € liegen oberhalb der Grundfreibetrags von 9.000 € (für 2018; den Betrag für das betreffende Steuerjahr ggf. im Internet nachschlagen), so dass auf jeden Fall Einkommensteuer und damit Kircheneinkommensteuer anfällt. Auf die genaue Höhe kommt es lt. BFH nicht an.

Der Bescheid vom tt.mm.jjjj über besonderes Kirchgeld gegen mich ist aufgrund der eindeutigen Rechtslage auf Bundesebene aufzuheben, es ist lediglich KiESt festzusetzen.

Für die Einzelheiten verweise ich auf die Anlage 
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